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Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eichstetten  
mit Neuwahlen und Berichten, komplett ohne Präsenz 

 
Die bisherige Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr fand erstmalig in der über 150jährigen 
Geschichte, wie es in der neuen Feuerwehrsatzung 
möglich ist, komplett als Information in Schriftform 
an alle aktiven Mitglieder sowie die Durchführung der 
notwendigen Wahlen als Briefwahl statt. Die Wahlen 
und Beschlüsse konnten somit rechtsicher auch ohne 
Präsenz gefasst werden. Dennoch hoffen wir alle, dass 
dies eine einmalige Lösung in der besonderen Situati-
on bleiben wird. 
Ein herzliches Dankschön allen, die die Wahlen und 
Berichte mit vorbereitet und sich daran beteiligt und 
diese ausgewertet haben. 
Folgendes Ergebnis konnte der Wahlausschuss 
feststellen: 
Von 54 wahlberechtigten aktiven Feuerwehrkamera-
dinnen und Feuerwehrkameraden haben 47 an der 
Wahl teilgenommen. Dies entspricht einer Wahlbetei-
ligung von rund 87 %. 
Gewählt wurden: 
•	 Kommandant Herr Mathias Meier
•	 Stellvertretender Kommandant Herr Kilian Rinklin
•	 Feuerwehrausschuss Herr Christoph Brenn, Herr Ste-

fan Halbritter, Herr Mark Hempel, Herr Florian Höfflin
•	 Kassenprüfung Herr Volker Hempel, Herr Manfred 

Weishaar 
Die Beschlussfassung über die Kassenberichte 2020 
und 2021 wurde einstimmig erteilt. 
Herzlichen Glückwunsch an die neu- und wiederge-
wählten Feuerwehrkameraden.
Ein herzliches Dankeschön auch dem bisherigen lang-
jährigen stellvertretenden Feuerwehrkommandant 
Herr Jens Trosien. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Feuerwehrkameradin-
nen und –kameraden, die ehrenamtlich viel Zeit in Aus-
bildung, Fortbildung, Übung und Einsätze investieren, 
um die Sicherheit in unserem Dorf zu gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Bruder
Bürgermeister Fotos Horst David 
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Aufgrund von Baumaßnahmen wird die Straße Prachtkinzig vom 14.02. - 25.02.2022 voll gesperrt. 
Die Hauptstraße wird in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Der Gehweg wird ebenfalls gesperrt. 

AMTLICHE 
NACHRICHTENAmtlich
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Öffentliche Bekanntmachung

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversamm-
lung „Jagdgenossenschaft Eichstetten am 
Kaiserstuhl“ 
Der Gemeinderat als Jagdvorstand lädt hiermit die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Eichstetten am Kaiserstuhl (Jagdgenossen) zur 
nichtöffentlichen Jagdgenossenschaftsversammlung am Freitag, 
18.02.2022, 19:00 Uhr in die Festhalle Schulstraße 7 ein. 
 
Bedingt durch die Corona Pandemie sind die erforderlichen Sicher-
heits- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ein Einlass ist nur mit 
3G (geimpft, genesen oder getestet) und mit einer FFP2-Maske er-
laubt. 
 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und satzungs-

gemäßen Einladung 
2.  Feststellung der Anzahl der anwesenden und vertretenen 

Jagdgenossen und der durch sie gehaltenen Flächen 
3.  Beratung und Beschlussfassung über die Art der Nutzung des 

Jagdbezirks 
4. Beratung und Beschlussfassung über die erneute Übertragung 

der Verwaltung auf den Gemeinderat für 6 Jahre 
5.  Alternativ: Beratung und Beschlussfassung über die Selbstver-

waltung durch die Jagdgenossenschaft, ggf. Wahlen (entfällt 
bei Übertragung auf den Gemeinderat) 

6.  Beschluss zur einmaligen Übertragung der Auswahl der neuen 
Jagdpächter an die Versammlung der Jagdgenossen 

7.  Vorstellung der Pachtbewerber und Entscheidung über die Ver-
gabe der Jagd 

8.  Verwendung Reinertrag 
9.  Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Sat-

zung der Jagdgenossenschaft 
10.  Anträge, Verschiedenes 
 
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft tagt nichtöffent-
lich. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle 
Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Eichstetten 
am Kaiserstuhl gelegenen Grundstücke. Eigentümer von Grund-
stücken, auf denen die Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen 
nicht ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft 
nicht an. 
 
Die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehr-
heit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als auch der 
Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundflächen 
gemäß § 15 Abs. 5 JWMG. Stimmenthaltungen werden als Ableh-
nung gezählt. 
 
Miteigentümer oder Gesamtheitseigentümer können ihr Stimm-
recht als Jagdgenossen nur einheitlich ausüben; die nicht einheitlich 
abgegebenen Stimmen werden nicht gezählt. Jeder Jagdgenosse 
kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht verse-
henen Vertreter ausüben. Jeder anwesende Jagdgenosse kann maxi-
mal fünf abwesende Jagdgenossen vertreten. Sind für Grundflächen 
mehrere Eigentümer im Grundbuch eingetragen, sind, sofern sie bei 
der Versammlung nicht alle anwesend sind, Vollmachten vorzule-
gen. Dies gilt auch bei Eheleuten. Die Zugangsberechtigung wird 
beim Einlass geprüft. 
 
Vollmacht-Formulare liegen zudem im Rathaus während den übli-
chen Öffnungszeiten zur Abholung bereit. Das Formular kann aber 
auch von der Homepage der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl 
Rubrik „Rathaus, Service & Gemeinderat / Bürgerservice / Rathaus-
vordrucke“ abgerufen oder auf Wunsch per E-Mail zugesandt wer-
den. 
 
Der Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft kann ab sofort 
zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Hauptstraße 43 in 
79356 Eichstetten am Kaiserstuhl bei Herrn Höfflin, Zimmer 13 oder 
bei der Infostelle eingesehen werden. 
 

Wir bitten die Versammlungsteilnehmer um rechtzeitiges Erschei-
nen (ab 18.30 Uhr). Bitte halten Sie ihren Personalausweis und ggf. 
Bevollmächtigungen bereit, damit die erforderlichen Feststellungen 
bezüglich der Teilnahme- und Stimmberechtigung getroffen wer-
den können. 

Eichstetten am Kaiserstuhl, den 01.02.2022 

Michael Bruder 
Bürgermeister 
 
 

Sperrung landwirtschaftlicher Weg Mahlkünzig 
Ab Mittwoch, 2. Februar wird der landwirtschaftliche Weg in der 
Mahlkünzig bei der Einmündung zum Kreuzweg und Gewann Trut-
tental ( Gemarkung Bötzingen) aufgrund von Entwässerungsarbei-
ten und Verlegung von Rasengittersteinen für die Dauer von ca. 4 
Wochen voll gesperrt. 
 
 

Böschungspflegearbeiten in der Burgtalstraße 
Aufgrund von Böschungspflegemaßnahmen kann es in der nächs-
ten Zeit in der Burgtalstraße zu Behinderungen kommen. Wir bitten 
um Beachtung. 
 
 
Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl 

Tagesordnung 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
 

Donnerstag, 10.02.2022 um 20:00 Uhr 
in der Turn- und Festhalle Eichstetten am Kaiserstuhl 

 
Öffentliche Sitzung 
1. Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des Feuerwehrkom-

mandanten und seines Stellvertreters nach § 8 Abs. 2 FwG  
2. Adolf-Gänshirt-Schule: Erneuerung der ELA -Anlage - Auftrags-

vergabe
3. „Europa Briggli“: Auftragsvergabe Ersatzneubau  
4. Bauanträge:  

4.1 Neubau eines Wohnhauses mit 2 WEH und Carport; 
Hauptstr. 112

4.2 Nutzungsänderung einer bislang landwirtschaftlich genutz-
ten Scheune zu Wohnfläche und Umbau und Sanierung der 
bestehenden Wohnfläche, Flst.-Nr. 224, Hauptstr. 104

4.3 Erweiterung und Umbau bestehender Büro- und Ver-
kaufsräume: Teilabbruch best. Bürogeb. und Lagerflä-
chen, Umnutzung best. Verkaufsraum zu Sozialr., Neu-
bau Bürofl., Lagerfl., Probier-und Verkaufsraum, Flst.-Nr. 
7897/1, 7893/3, 7894, Bötzinger Str. 13

5. Bekanntgaben und Anfragen
6. Fragen der Einwohner/innen
 
Hinweis: 
Aufgrund der Corona-Alarmstufe findet die für Besucher/-innen so-
wie die Teilnehmer/-innen der Sitzung die 3G-Regelung Anwendung. 
Im Eingangsbereich wird der Immunstatus abgefragt. Für nicht-im-
munisierte Besucher/-innen bzw. Teilnehmer/-innen der Sitzung ist 
die Teilnahme nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnach-
weises gestattet. 
Weiterhin wird die Sitzung unter Einhaltung der Abstandsvorschrif-
ten erfolgen. 
Entsprechend wird bestuhlt, die Zahl der Plätze ist begrenzt. Im Ge-
bäude ist eine FFP2 Atemschutzmaske zu tragen. Desinfektionsmit-
tel zur Handdesinfektion wird bereitgestellt. 
Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt für Personen, die sich aufgrund 
der Einreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne befinden, die po-
sitiv auf das Coronavirus getestet wurden und noch nicht genesen 
sind, oder für die vom Gesundheitsamt aufgrund eines Kontaktes 
mit einer erkrankten Person eine Quarantäne angeordnet wurde. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Verordnung der Gemeinde Eichstetten am Kai-
serstuhl zum Schutz freilebender Katzen (Kat-
zenschutzverordnung – KatzenschutzVO) 
Aufgrund von § 13b des Tierschutzgesetzes in Verbindung mit der 
Verordnung der Landesregierung über die Übertragung der Er-
mächtigung nach § 13b des Tierschutzgesetzes hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl in seiner Sitzung vom 
20.01.2022 verordnet: 
 
Präambel 
Die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl nutzt mit dieser Verord-
nung die Möglichkeit, die der Gesetzgeber im Tierschutzgesetz den 
Gemeinden eingeräumt hat, um rechtliche Unsicherheiten bei der 
Verhinderung der unkontrollierten Vermehrung freilebender bzw. 
verwilderter Katzen zu beseitigen. 
 
Die Gemeinde wird weiterhin nur in bekannten Brennpunkten und 
möglichst in Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundstücksbe-
sitzern tätig werden und nur in Ausnahmefällen die Möglichkeiten 
der Verordnung in Anspruch nehmen. 
 

§ 1 Regelungszweck, Geltungsbereich 
1. Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen 

vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine 
hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Gebietes der Gemein-
de Eichstetten am Kaiserstuhl zurückzuführen sind. 

2. Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde 
Eichstetten am Kaiserstuhl.

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist eine  
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart 
 Felis silvestris catus,
2. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von ei-

nem Menschen gehalten wird,
3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, die 

die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eige-
nem Interesse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt und 
das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des Tieres trägt, 

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Katzen-
halters, 

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert 
freier Auslauf gewährt wird und die nicht weniger als fünf Mo-
nate alt ist. 

 
§ 3 Kastrations-, Kennzeichnungs- und  

Registrierungspflicht für freilaufende Halterkatzen 
1. Freilaufende Halterkatzen sind von ihren Katzenhalterinnen 

und Katzenhaltern durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu 
kastrieren und mittels Mikrochips oder Ohrtätowierung ein-
deutig und dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren. 

2. Die Registrierung erfolgt, indem neben den Daten des Mikro-
chips oder der Ohrtätowierung Name und Anschrift der Kat-
zenhalterin oder des Katzenhalters in das kostenfreie Haustier-
register von Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes (FINDEFIX) eingetragen wer-
den. 

3. Der Gemeinde ist auf Verlangen ein Nachweis über die durch-
geführte Kastration und Registrierung vorzulegen.

4. Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personen-
verschiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener 
Eigentümer hat die Ausführungen der Halterpflichten nach Ab-
satz 1 bis 3 zu dulden. 

 
§ 4 Maßnahmen gegenüber  

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern 
1. Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 nicht-kastrierte Halterkatze 

von der Gemeinde oder einer oder einem von ihr Beauftragten 
im Gemeindegebiet angetroffen, soll der Katzenhalterin oder 
dem Katzenhalter von der Gemeinde aufgegeben werden, das 
Tier kastrieren zu lassen. 

2. Bis zur Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhalters 
kann die Katze durch die Gemeinde oder einer oder einem von 
ihr Beauftragten in Obhut genommen werden. 

3. Ist zur Ergreifung der Katze das Betreten eines Privat- oder Be-
triebsgeländes notwendig, sind die Grundstückseigentümer 
oder die Pächter verpflichtet, dies zu dulden und die Gemeinde 
oder eine oder einen von ihr Beauftragten bei einem Zugriff auf 
die Katze zu unterstützen. 

4. Mit der Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhalters 
soll unverzüglich nach dem Aufgreifen der Katze begonnen 
werden. Dazu ist insbesondere eine Halterabfrage bei den in § 
3 Absatz 2 genannten Registern zulässig. 

5. Ist eine nach Absatz 1 angetroffene nicht-kastrierte Halterkatze 
darüber hinaus entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekennzeichnet 
und/oder registriert und kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht 
innerhalb von 48 Stunden identifiziert werden, kann die Ge-
meinde die Kastration auf Kosten der Katzenhalterin oder des 
Katzenhalters durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt durch-
führen lassen. 

6. Nach der Kastration soll die Katze wieder in die Freiheit entlas-
sen werden. Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle er-
folgen, an der die Katze aufgegriffen worden ist. 

7. Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personen-
verschiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener 
Eigentümer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 bis 6 zu dulden.

 
§ 5 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 

1. Die Gemeinde oder eine von ihr Beauftragte oder ein von ihr 
Beauftragter kann freilebende Katzen kastrieren, kennzeichnen 
und registrieren lassen. Zu diesen Zwecken darf die freilebende 
Katze in Obhut genommen werden. Nach der Kastration kann 
die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden.

2. Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, an der 
die Katze aufgegriffen worden ist. 

3. Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat- 
oder Betriebsgeländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 3 entspre-
chend.

§ 6 Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Eichstetten am Kaiserstuhl, den 20.01.2022 
 
Michael Bruder 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Verordnung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Verordnung gegenüber der 
Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht wor-
den ist. Ist eine Verletzung form- oder fristgerecht geltend gemacht 
worden, so kann sich jedermann auch noch nach Ablauf der Jahres-
frist auf die Verletzung berufen. 
  

 

  FUNDSACHEN
•	 Graue Mütze mit Fellbommel, gefunden im Dorflädele
•	 DOM-Schlüssel, gefunden auf dem Lupberg
•	 Schwarze Mütze, gefunden in der Marienstraße
•	 Ohrhänger mit türkisfarbenem Stein, gefunden in der Nimburger 

Straße 
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Bei der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl sind in der Kita Wunderland (U3) mehrere Stellen als 
Kinderpfleger*in / Erzieher*in / 

Fachkraft mit vergleichbarer Ausbildung / Zusatzkraft (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Außerdem bieten wir folgende Ausbildungsplätze ab September 2022 an
Fachkräfte im Anerkennungsjahr

Auszubildende in der PIA
FSJ/BUFDI

Schwerpunkte in unserer Einrichtung sind eine gute Eingewöhnung nach dem Berliner Modell, 
beziehungsvolle Betreuung nach Emmi Pikler und die Arbeit nach dem kindzentrierten Ansatz.
Sie passen zu uns, wenn Sie :

♥ eine wertschätzende Haltung im Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich 
ist

♥ den Anforderungen des Kita-Alltags lösungsorientiert, reflektiert, mit Freude, 
Kreativität und Ausdauer begegnen

♥ in der pädagogischen Arbeit mit Ihrer Gruppenkollegin eine entspannte Wohlfühl-
Atmosphäre für die Kinder in der Gruppe schaffen wollen

♥ in der Arbeit mit Kleinkindern ihren Fokus auf die Unterstützung und Begleitung 
der Entwicklungsschritte der Kinder legen möchten und diesen eine hohe 
Wertschätzung entgegen bringen

♥ als möglicherweise erste institutionelle Betreuungsperson im Leben von Kindern 
und Eltern großen Wert auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern legen

♥ bereit sind sich fachlich weiter zu entwickeln
♥ die Bereitschaft haben, sich mit unserem pädagogischen Konzept 

auseinanderzusetzen, es mitzutragen und zu evaluieren
Wir bieten:

♥ Modern ausgestattete und pädagogisch durchdachte Räumlichkeiten in einer
Einrichtung im ländlichen Raum

♥ Offene Stellen in einer VÖ-Gruppe oder einer GT-Gruppe (Betreuungszeit 7:30-
14:00/15:30 Uhr)

♥ Ein wertschätzendes, aufgeschlossenes und heterogenes Team
♥ Konstante Teamentwicklung mit der Möglichkeit eigene Ideen in der Kita-Arbeit 

einzubringen. 
♥ Fortbildungen zur individuellen persönlichen und fachlichen Weiterqualifikation
♥ Qualitätssicherung mit Unterstützung durch den Träger
♥ Vergütung nach dem TVöD SuE

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung/Lebenslauf bitte bis 11.02.2022 an die 
Gemeindeverwaltung Eichstetten am Kaiserstuhl, Hauptstr. 43, 79356 Eichstetten am 
Kaiserstuhl. Für telefonische Auskünfte stehen Hauptamtsleiter Ulrich Porsche, Tel. 
07663/9323-18, und die Leiterin der Einrichtung, Sonja Frenkel, Tel. 07663/914061, 
wunderland@eichstetten.de gerne zur Verfügung.

 

 

INFORMATION 
FÜR DEN BÜRGER

Wir suchen: 
Kleines Sofa, Einzelbetten, Zwillingskinderwagen, Babysafe (Auto-
sitz), Bett 1.40 x 2.00 m, Kleines Damenrad, Herrenrad 
Wer etwas abgeben kann, melde sich bitte bei Tel: 914390 
 
 
 

 

 
 

Geburten im Jahr 2021 
Im Jahr 2021 sind erfreulicherweise 44 Kinder geboren worden, 23 
Mädchen und 21 Jungen. 
 
Die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl gratuliert den Eltern sehr 
herzlich zur Geburt ihres Kindes und wünscht alles Gute, Gesundheit 
und Wohlergehen. 
 
 
Statistik Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl 2021
Einwohnerzahl 31.12.2020 3616 Personen
Einwohnerzahl 30.09.2021 3627 Personen

Zuzüge 2020 213 Personen
Zuzüge 2021 210 Personen

Wegzüge 2020 242 Personen
Wegzüge 2021 189 Personen

Geburten/davon im Ort 2020 41/1 Kinder
Geburten/davon im Ort 2021 44/1 Kinder

Sterbefälle/davon im Ort 2020 27/16 Personen
Sterbefälle/davon im Ort 2021 26/15 Personen

Eheschließungen 2020 18 Paare
Eheschließungen 2021 19 Paare

Ehescheidungen 2020 6 Paare
Ehescheidungen 2021 9 Paare

Kircheneintritte 2020 1 Personen
Kircheneintritte 2021 2 Personen

Kirchenaustritte 2020 22 Personen
Kirchenaustritte 2021 34 Personen
 

Nachruf

Die Gemeinde Eichstetten und die Freiwillige Feuerwehr 
Eichstetten trauern um ihren Feuerwehrkameraden und 

Ehrenmitglied 

Karl Rinklin 

Er trat am 21.09.1955 aktiv in unsere Wehr ein. 

Am 20.02.1981 erhielt er für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst  
das Ehrenkreuz in Silber. 

Am 11.03.1996 wurde Ihm für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-
dienst das Ehrenkreuz in Gold verliehen und er wurde zum 
Ehrenmitglied ernannt. 

Von der Gemeinde wurde er für 50 und 60 Jahre Mitglied-
schaft in unserer Wehr geehrt. 

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Eichstetten im Februar 2022 

Für die Gemeinde  Im Namen aller 
Eichstetten Feuerwehrkameradinnen und 
 Feuerwehrkameraden 

Michael Bruder  Mathias Meier 
Bürgermeister  Feuerwehrkommandant
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Schnelltestzentrum Eichstetten,  
Nimburger Straße 8 
Aktuelle Öffnungszeiten:  
MONTAG - FREITAG  08.00-10.00 Uhr & 16.00-19.00 Uhr 
    OHNE TERMIN  
SAMSTAG und SONNTAG  9.00 Uhr- 12.00 Uhr 
    OHNE TERMIN 
Bitte Ausweis mitbringen !  
Keine Terminvereinbarung, alles ohne Termin! 
 
Zugelassene Tests mit BfArM Eintragung:  
Wir machen nur Antigen Schnelltests und verwenden ausschließlich 
hochwertige professionelle Antigen-Tests, die vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und dem RKI zugelassen sind. 
 
 

PRIMAER - Beratungsstelle  
Wohnraumsicherung 
Beratung bei allen Schwierigkeiten rund um das Mietverhältnis, für 
Mietende und Vermietende. 
Es können sich Mietende und Vermietende zu den verschiedenen 
Problemen beraten lassen, die es rund um das Mietverhältnis gibt. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der sozialen Hilfe. Un-
terstützung wird angeboten bei der Klärung von Konflikten sowie 
der Organisation von Hilfen verschiedener Art. Es werden Wege auf-
gezeigt, um Mietwohnraum zu sichern durch Klärungen mit Ämtern 
und Diensten, Unterstützung bei der Beantragung der Mietschul-
denübernahme und weiteren finanziellen Hilfen. 
Besonders Menschen, die in Gefahr sind, ihre Wohnung zu verlieren, 
Mietschulden oder eine Räumungsklage haben, können hier profes-
sionelle Beratung erhalten. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und die Berater*innen werden nur mit dem Einverständnis der Rat-
suchenden tätig. 
Offene Sprechstunde tägl. vormittags von 09:00 – 11:00 Uhr im 
Aufnahmehaus für Wohnungslose in Breisach und Müllheim, sowie 
dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr im Rathaus in Gundelfingen (Zim-
mer 101). Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Hygieneregeln. 
Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir jedoch um Terminver-
einbarungen per Telefon oder E-Mail, um eine erste Beratung und 
Abklärung kontaktlos zu gestalten.

Breisach: 07667/80190,
Müllheim: 07631/3661420
oder per Email: PRIMAER@agj-freiburg.de 
 

Das Projekt wird durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und dem Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) gefördert. In Kooperation mit 
25 teilnehmenden Kommunen aus dem Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald. 

 

VOLKSBILDUNGSWERK 
BÖTZINGEN

Wieder viel Schönes dabei! 
Diese Woche wurde das neue VHS-Pro-
grammheft in Ihre Haushalte verteilt. 
Ab Montag, 07. Februar, können Sie sich 
wieder telefonisch oder online zu unse-
ren Kursen anmelden. Semesterstart ist 
der 07. März 2022. 
Es gelten die jeweils gültigen Coro-
na-Bestimmungen. Aktuell ist dies die 
2G-Regelung. 
Zwei Kurse haben es nicht mehr recht-
zeitig in unser Programmheft geschafft, 

weshalb wir gerne besonders auf sie hinweisen möchten: 
•	 Vogel des Jahres 2022 – der Wiedehopf, Vortrag mit Exkursi-

on, 22.+24.04.2022 
•	 Vogelstimmenwanderung – bei jedem piept’s ein bisschen an-

ders, 22.05.2022
 
Zu den bereits bekannten Kursen bieten wir dieses Semester u.a. Kur-
se aus den Bereichen Fotografie, Zeichnen und Entspannung an. Alle 
Kurse in Übersicht sowie weitere Informationen zu Programmände-
rungen entnehmen Sie bitte ab Montag unserer Homepage: www.
vbw@boetzingen.de 
 
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Volksbildungswerk Bötzingen 
 
Bitte beachten Sie, dass das Rathaus Bötzingen aktuell nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter 3G-Regelung mit 
FFP2-Maske möglich ist!
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung telefonisch entgegen: 07663 
-9310-20 
Mo-Fr:  08.00-12.00 Uhr
Mo:   14.00-18.00 Uhr
Do:   14.00-15.30 Uhr 
 
 

NEU in der March  
Rock / Pop / Klassik / Jazz  
Gesangsunterricht bei Susana Schnell an der 
Musikschule  
Vom schlichten Kinderlied bis hin zum Kunstlied oder zur Opernarie, 
vom Volkslied bis zum Rock-Popsong, seit jeher wurde und wird für 
das ursprünglichste und persönlichste „Instrument“, unsere Stimme, 
komponiert. Wer sich mit Singen beschäftigt, der findet an unserer 
Musikschule in jedem Fall eine passende Möglichkeit sich musika-
lisch zu betätigen. Nicht nur im Einzelunterricht, sondern auch im 
Kinder- und Jugendchor oder einer Band. Der Gesangsunterricht ist 
sowohl für Jugendliche, ab einem Einstiegsalter von 11 Jahren, wie 
auch für Erwachsene geeignet. 
Weitere Informationen und weitere Angebote der Musikschule u.a. 
zu Unterrichtsform und Unterrichtsgebühren finden Sie unter:
www.musikschule-breisgau.de
 
Kontakt:
Musikschule im Breisgau
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen
eMail: info@musikschule-breisgau.de
Tel: 0761 589891 
 

 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Wochenspruch: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. (Ps 66,5) 
 
Pfarrerin Ulrike Schneider-Harpprecht erreichen Sie unter 
07663 / 7669742 oder 0152 0165 5343, per Mail: 
ulrike.schneider-harpprecht@kbz.ekiba.de. 

 Es geht wieder los!   

07663-931020 oder www.vbwboetzingen.de
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Evangelisches Pfarramt 
Pfarrbüro – Beate Weiler: 
Tel. 07663/1251 Fax 07663/942110 
E-Mail: Eichstetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-eichstetten.de 
Facebook: Evangelische Kirchengemeinde Eichstetten 
Bürozeiten: Diese Woche ist das Büro wegen Urlaub geschlossen. 
 
Sonntag 06.02.2022 
10.15 Uhr Gottesdienst mit 
Pfarrerin Ulrike Schneider-Harpprecht 
 
Tretet ein, die Kirche ist tagsüber offen für einen ruhigen Moment. 
 
Regeln unter Corona gelten nach wie vor. 
Bitte geben Sie weiterhin beim Eingang Name und Telefonnummer 
an oder halten Sie Ihren QR-Code zum Einscannen bereit. 
Tragen Sie in der Kirche bitte eine FFP 2 Maske. Diese schützt Sie besser. 
Sitzen Sie gerne zusammen mit Ihrer Hausgemeinschaft oder achten 
Sie konsequent auf Abstand von zwei Metern. 

Im Vorraum der Kirche liegt außerdem der Text eines Hausgottes-
dienstes aus. Wie der Name sagt, ist es eine Vorlage für Ihren Gottes-
dienst am Küchentisch oder sonst einem Ort zuhause. Sie finden den 
Text auch zum Herunterladen auf der Homepage des Kirchenbezir-
kes Emmendingen (www.kirchenbezirk-em.de). 
 

Frauenglück heute Abend am 04. Februar – Abgesagt 
Die Corona Pandemie macht es uns nach wie vor nicht leicht, unse-
re Frauenglück-Abende zu planen. Die Verunsicherung ist groß und 
keiner weiß so genau, was richtig oder falsch ist. Hilfreich ist es aber 
immer, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und auf das 
Bauchgefühl zu hören. 
Wir hatten für heute den 4. Februar eine Referentin eingeladen. Mit 
ihr zusammen haben wir uns nun entschieden, das Frauenglück ab-
zusagen. Die Rahmenbedingungen lassen einfach keinen Austausch 
in unserem Sinne zu. 
Nichtsdestotrotz möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns als Seel-
sorgerinnen unserer Kirchengemeinde in Erinnerung zu rufen. Soll-
ten Sie Redebedarf haben, sich einfach nach Kontakt sehnen oder 
verzweifelt sein, dann sprechen Sie uns gerne an oder melden sich 
per Telefon oder E-Mail. 
Wir sind für Sie und für Euch da. 
Helen Schmidt und Silvia Meier 
Ehrenamtliche Seelsorgerinnen 
Helen Schmidt, helen_martin_schmidt@web.de, 607192 
Silvia Meier, silvie.meier@t-online.de, 948691 

Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/42530-41
info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Kath. Pfarramt, Hauptstraße 74, 79268 Bötzingen 
E-Mail: pfarrbuero.boetzingen@kath-MarGot.de 
Homepage: www.kath-MarGot.de 
Telefon Geschäftsführendes Pfarrbüro in Hugstetten: 07665/42530-0 
 
Kontaktstelle Bötzingen: 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
Die Kontaktstelle ist geschlossen. Sie können Frau Reich per Mail 
oder Telefon erreichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
GOTTESDIENSTE 
Samstag, 05.02. 
18:30  Eucharistiefeier mit Blasiussegen (Neuershausen) 
 
Sonntag, 06.02. 
09:00  Wort-Gottes-Feier zum Gedenktag der heiligen Agatha 

(Buchheim) 
10:30  Eucharistiefeier mit Blasiussegen (Bötzingen) 
10:30  Eucharistiefeier Familiengottesdienst mit Blasiussegen 

(Hugstetten) 
 
Montag, 07.02. 
16:00  Weg-Gottesdienst für Eko-Kinder Gruppe A (Eichstetten) 
 
Dienstag, 08.02. 
07:00  Laudes - das Morgengebet der Kirche (Hugstetten) 
16:00  Weg-Gottesdienst für Eko-Kinder Gruppe D (Eichstetten) 
18:30  Eucharistiefeier (Bötzingen) 
 
Mittwoch, 09.02. 
06:45  Andacht Gebet in Stille (Bötzingen, Haus Inigo) 
16:00  Weg-Gottesdienst für Eko-Kinder Gruppe F (Eichstetten) 
 
Donnerstag, 10.02. 
16:00  Weg-Gottesdienst für Eko-Kinder Gruppe G (Eichstetten) 
20:00  Zur Ruhe kommen - Zeit der Stille - Anbetung (Heute: 

Beichtgelegenheit) (Hugstetten) 
21:00  Komplet - das Nachtgebet der Kirche (Hugstetten) 
 
Freitag, 11.02. 
18:00  Vesper - das Abendgebet der Kirche - als Einstieg in das Wo-

chenende (Hugstetten) 
 
Samstag, 12.02. 
18:30  Eucharistiefeier (Holzhausen) 
 
Sonntag, 13.02. 
09:00  Eucharistiefeier (Umkirch) 
10:30  Eucharistiefeier (Gottenheim) 
10:30  Eucharistiefeier (Hugstetten) 
------  Taufe von Anais Trudi Fuhl (Gottenheim) 
 
BITTE BEACHTEN SIE 
Anmeldungen zur Vorabendmesse und zu Sonntagsmessen jeweils 
Montag bis Freitag vor dem Wochenende, ausschließlich unter der 
Telefonnummer 425300 (Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen, 
wählen Sie bitte unsere Telefonnummer mit Vorwahl: 07665 425300) 
 
MASKENPFLICHT BEI GOTTESDIENSTEN / 
INNENRÄUME (13.01.2022) 
Bei Gottesdiensten in Innenräumen gilt (ebenso wie bei anderen 
kirchlichen Veranstaltungen sowie bei Besucherverkehr in geschlos-
senen Räumen) generell die Maskenpflicht. Mit Wirkung ab dem 12. 
Januar 2022 hat der Landesgesetzgeber die schon bisher geltende 
Maskenpflicht folgendermaßen nachgeschärft: „Innerhalb geschlos-
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sener Räume müssen in der Warn- und den Alarmstufen Personen ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres eine Atemschutzmaske (FFP2 oder 
vergleichbar) tragen.“ 
Die „Soll-Vorschrift“ vom 27.12.2021 wurde in eine „Muss-Vorschrift“ 
überführt, von der nunmehr nur noch in sehr eng defi nierten Aus-
nahmenfällen abgewichen werden kann (siehe Corona-VO § 3, Abs. 
2, Ziff ern 4 bis 7). Grund für die Regeländerung ist die deutlich er-
höhte Übertragbarkeit der Omikron-Variante des Corona-Virus. 
 
WERKTAGSGOTTESDIENST AM DIENSTAG IN BÖTZINGEN 
Eine Anmeldung zum Werktagsgottesdienst ist notwendig. Anmel-
dungen nimmt Frau Mürtz, Tel. 07663/2482, gerne entgegen. 
 
INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE 
 

 

HINWEISE ZUR TAUFE 
Wir bieten eine schrittweise Vorbereitung auf die Taufe Ihres Kindes 
an: 
Taufcafe – freiwillige Infoveranstaltung bei der wir über Möglichkei-
ten der Art und Weise von Taufe hinweisen. In gemütlicher Atmo-
sphäre bei Kaff ee und Kuchen lernen sich interessierte Tauff amilien 
kennen und können natürlich auch ihre Fragen zu Taufe und Glau-
ben einbringen. 

Taufseminar – Verpfl ichtende Veranstaltung für die, die wissen, dass 
sie ihr Kind taufen lassen möchten. Hier werden u.a. die Zeichen-
handlungen und Symbole der Taufe besprochen und wie Sie diese in 
der Tauff eier mitgestalten können. 
Taufgespräch mit einem Taufspender (Priester/Diakon; ebenfalls ver-
pfl ichtend). 
Anmeldung im geschäftsführenden Pfarrbüro Hugstetten (Tel. 
07665 42 53 00). 
Es gibt in unserer Kirchengemeinde pro Monat fest Tauftermine; die 
jeweiligen Daten erfahren Sie bei der Anmeldung im Pfarrbüro; ger-
ne kann Ihr Kind auch in einer der sonntäglichen Eucharistiefeiern 
getauft werden. 

Hilfen und Anregungen zur Vorbereitung der Taufe erhalten Sie bei 
der Anmeldung im Pfarrbüro. 
 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist 
in seinem Tun an den Menschenkindern. Psalm 66, 5 

Dieser Psalm lobt Gott für sein Handeln in der Völkerwelt und am 
einzelnen Menschen. 
 
Dabei ist nicht nur das im Blick, was schön, ermutigend und an-
genehm ist. Gott handelt nicht nur nach dem was mir gerade am 
besten schmeckt. Wenn der Vers 5 vom wunderbaren Handeln an 
den Menschenkindern spricht, so meint die Bedeutung des Wor-
tes „wunderbar“ durchaus auch furchtbar und erstaunlich. Gottes 
Handeln versetzt die Menschen in Furcht und Erstaunen. Dass wir 
Gottes Handeln nicht unbedingt verstehen oder einordnen können 
versteht sich da fast von selbst. Wir sollten aber damit rechnen, dass 
Gott nichts aus den Händen gleitet, auch wenn es gelegentlich den 
Anschein hat, seien es viele Jahre des Friedens in Europa oder das 
derzeitige Säbelrasseln. 

Auch im persönlichen Erleben hat uns dieser Psalm etwas zu sagen. 
Er ruft uns auf, die Augen zu öff nen und zu sehen, wie und was Gott 
wirkt. An welchen Stellen meines Lebens habe ich die wunderbare 
Hilfe Gottes erfahren. An welchen Stellen habe ich es furchtbar emp-
funden, dass Dinge passiert sind, die mich beinahe zerstört hätten 
- Dinge, die aber Anlass waren zu lernen und Kurskorrekturen vor-
zunehmen? 

Der Psalm verschweigt solche Phasen im Leben nicht (Vers 10 + 11) 
aber er ermutigt, diese Phasen zu betrachten und für die Erziehung 
Gottes dankbar zu sein. ( Vers 13) Dankbar auch in der Weise, dass 
man Verhaltensänderungen die man in der Not als Gelübde Gott ge-
geben hat, auch vollzieht. 

In solcher Weise aus den Nöten des eigenen Lebens zu lernen gefällt 
Gott und hilft uns zu leben. 
 
Ihr Werner Wiedemann 
 
Freitag, 04.02.2022  
19:00 Uhr Die Jugend  
19:00 Uhr Teenkreis  
     
Sonntag, 06.02.2022  
10:30 Uhr Gottesdienst  
  in der Festhalle  
   
Montag, 07.02.2022  
17:45 Uhr Mädchenjungschar  
     
Dienstag, 08.02.2022  
17:30 Uhr Kärli-Jungschar  
     
Mittwoch, 09.02.2022  
15:00 Uhr Bibelgespräch Nachmittags  
16:45 Uhr Kindertreff   
20:00 Uhr Bibelgespräch Abends  
     
Donnerstag, 10.02.2022  
19:30 Uhr Posaunenchor  
     
Freitag, 11.02.2022  
19:00 Uhr Die Jugend  
19:00 Uhr Teenkreis  
     
Sonntag, 13.02.2022  
10:30 Uhr Spezialgottesdienst mit Adonia 
 (siehe Flyer)  
20:00 Uhr Lobpreisabend  
 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen ein. 
Bitte beachten Sie dabei die derzeit gültigen Hygienevorschriften. 

Nachruf
 

Pfarrer i. R. Geistlicher Rat
Heinz-Josef Fensterer 

(*10.12.1936 Freiburg   = 21.12.2021 Freiburg) 
 

Pfarrer i. R. Geistlicher Rat Heinz-Josef Fensterer war von 1993 
bis 2003 Pfarrer in Gottenheim, Bötzingen und Eichstetten 
und prägte in dieser Zeit die Pfarreien und ihre Menschen. 

Die stete Suche nach neuen Wegen, vor allem geprägt von 
seinem Studium und dem Zweiten Vatikanischen Konzil, war 
für Ihn Berufung und Aufgabe. Er war tief berührt und faszi-
niert von der Botschaft Jesu Christi, die seinem Leben Sinn 
und Zielrichtung gab. Seine Gaben und Fähigkeiten hat er in 
seinem Dienst dafür eingesetzt, andere Menschen in Berüh-
rung mit dem Evangelium zu bringen und sie für die Botschaft 
des Lebens zu begeistern. Er ging auf die Menschen zu, und 
begegnete ihnen mit seinem ansteckenden und frohmachen-
den Glauben, mit dem er viele beschenkte, auch bei Spazier-
gängen und im alltäglichen gesellschaftlichen Leben. 
 
Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten. 
 
Für das Gemeindeteam: 
Claudia Gruber-Breuer und Mechthild Rühe 
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Evangelische Gemeinschaft Eichstetten e.V., Altweg 43 
Gemeindeleiter: Bernd Jenne, Tel. 4709 
Im Internet sind wir unter www.chrischona-eichstetten.de zu finden! 

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde
Marienstraße 15

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten. 
Diese finden unter Berücksichtigung von Schutz- und Hygienekon-
zepten statt. 
 
Gäste bitten wir darum, sich vorher anzumelden, 
– das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie unter 
www.efg-eichstetten.de 
 
Sonntag
Gottesdienst I: 09.30 – 10.30 Uhr:
Gottesdienst II: 11.00 – 12.00 Uhr 
 
Sie brauchen ein Gespräch, eine Ermutigung, 
jemand der mit Ihnen betet ...? 
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  
fuer-sorge-telefon@web.de 
 
Gerne beantworten wir Ihre E-Mail oder rufen Sie zurück. 
 
Weitere Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie unter 
www.efg-eichstetten.de 

 

SCHULNACHRICHTEN

Anmeldetermine für die Kreisgymnasien  
dieses Jahr bereits ab 7. März 
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2022/2023 an den acht all-
gemeinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald sind in diesem Jahr bereits im März. 
Es beginnt mit dem Termin zur Anmeldung von Schülerinnen und 
Schülern für den Musikzug am Albert-Schweizer-Gymnasium am 8. 
März. Die Termine für die allgemeinen Anmeldungen sind im Einzel-
nen: 
 
Martin-Schongauer-Gymnasium in Breisach: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr. 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr. 
Musikzug: 07. März, 12:00 bis 16:00 Uhr. 

Kras
se B

otsc
haft

Die Veranstaltung findet unter
Berücksichtigung der aktuellen
Hygienevorschriften statt.

Bei Rückfragen:
Armin Rinklin 0170 5164929

(Eltern dürfen online zuschauen)(Eltern dürfen online zuschauen)

Der bes
ondere 

Gottesd
ienst

Für alle Kinder, Teenager undJugendliche
Für alle Kinder, Teenager und

Super Gemeinschaft

Geniale Lobpreis Musik

Berücksichtigung der aktuellen

Safe-the-date:
Live-Konzert-Abend • Freitag 05.08.2022
Festhalle Eichstetten

TEENS HERBSTCAMPS 2021 ADONIA 4D VIDEOPRODUKTION

SPEZIALGOTTESDIENSTMIT ADONIA
WWW.ADONIA.DE

Mini-Musical
nachMatthäus 9,18-22

Evangelische Gemeinschaft Eichstetten e. V.

So. 13.02.2022 10:30 Uhr
Altweg 43 • 79356 Eichstetten

„So demütigt euch nun unter die gewaltige 
Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner 
Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch.“   
 Die Bibel: 1. Petrus 5,6-7 
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Bei der Anmeldung sind die Blätter 3 (Grundschulempfehlung) und 
4 (Formular für die Anmeldung) der Schule vorzulegen. Ebenfalls ist 
eine Kopie eines Identitätsnachweises des Kindes (z.B. Geburtsur-
kunde, Personalausweis, Kinderreisepass) zur Anmeldung mitzu-
bringen. 
 
Für den Fall, dass die Eltern kein gemeinsames Sorgerecht haben, 
muss ein geeigneter Nachweis über die Sorgerechtsregelung vorge-
legt werden. 
 
Auf Wunsch kann bereits vorab das Anmeldeformular der aufneh-
menden Schule auf der jeweiligen Homepage des Gymnasiums he-
runtergeladen und ausgefüllt zur Anmeldung mitgebracht werden. 
 
Aufgrund des zum 01. März 2020 in Kraft getretenen Masernschutz-
gesetzes muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden, dass das 
Kind ausreichend gegen Masern geimpft oder immun ist (zum Bei-
spiel Impfpass im Original oder ärztliche Bescheinigung). 
In diesem Schuljahr kann die Anmeldung auch auf anderem Wege 
(z.B. E-Mail, Telefon oder Post) erfolgen. Für persönliche Anmeldun-
gen können Terminvorgaben notwendig sein. Den genauen Ablauf 
und weitere Informationen veröffentlichen die Schulen auf ihrer 
Homepage. 
 
 

NACHRICHTEN 
DER VEREINE

Hauptstraße 32 
Telefon: 07663-948686 
Fax:  07663-912113 
E-Mail:  info@buergergemeinschaft-eichstetten.de 
 
Bürgerbüro im Schwanenhof 
Kostenlose Beratung & Vermittlung von Hilfen für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag:  09:00 bis 12:00 Uhr 
Montagabend:  16:30 bis 18:00 Uhr 
 
(Aufgrund der Corona Pandemie bitten wir darum, nur in drin-
genden Fällen persönlich vorzusprechen. Wir sind gerne telefo-
nisch und per E-Mail für Sie da.) 

Herzlichen Dank 
an die Ahmadiyya Gemeinde Freiburg, für die Blumen und Süßigkei-
ten für die Pflegewohngruppe Adlergarten. 

Ein besonderer Dank gilt den Kindern, für die liebevoll gestalteten 
Karten und den Überbringern, die die Geschenke im Garten über-
reicht haben. 

Die Bewohnerinnen haben sich sehr darüber gefreut! 
 

 
 

Achtung - Impfaktion – schon mal vormerken 
Impftermin für Hunde und Katzen findet am Samstag, den  
5. März 2022 statt (gemäß Corona Hygiene Regeln) 
 
Die diesjährige Impfaktion findet wieder im Vereinsheim statt. 
Bruckmatten – Am Sportplatz 2 / im Gewerbegebiet – beim SC 
 
Die Impfung wird für alle Hunde und Katzen in der Gemeinde an-
geboten (nicht nur für unsere Mitglieder) und von einer Fachtierärz-
tin durchgeführt. 
Hinweis: Katzen werden in einem separaten abgeschlossenen Raum 
geimpft !! 
 
Weitere Infos dazu finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt hier in 
den Eichstetter Nachrichten. 
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Liebe Landfrauen, 
am 22.04.22 öffnet die Landesgartenschau wieder ihre Tore. Diesmal 
in Neuenburg. 
Wie wir alle selbst schon erlebt haben ist dies immer eine gut be-
suchte Veranstaltung mit sehr sehenswerten Darstellungen von Gar-
tenbau und Pflanzen. 
Unter dem Motto „Botschafter des Kaiserstuhls gesucht“ kann sich 
der Kaiserstuhl diesmal aktiv vorstellen. Der Vorstand hat beschlos-
sen diese Möglichkeit wahrzunehmen und sich als Landfrauen Eichs-
tetten in ihrer ganzen Vielfalt zu präsentieren. 
Mit einem Stand, an dem kleine Köstlichkeiten aus der Region an-
geboten werden, möchten wir uns und unsere Region am Samstag, 
den 09.07.22 zwischen 10.00 und 18.00 präsentieren. Das Motto für 
diesen Tag „Würze im Leben; Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze und 
Kräuter.“ 
 
Da viele Landfrauen viele Ideen haben, würden wir uns sehr über 
Eure kreativen Vorschläge zu diesem Motto und Eure Unterstützung 
freuen. 
Auch für die Präsentation am Stand suchen wir kreative Helfer mit 
pfiffigen Ideen für eine eindrucksvolle Darstellung. Wer möchte sich 
dabei einbringen? Der Eintritt für Helfer am Stand ist kostenlos. 
Zudem bietet es uns nach langer „saure Gurkenzeit“ wieder einmal 
die Möglichkeit in fröhlichem Beisammensein gemeinschaftlich et-
was auf die Beine zu stellen und Geld für die Vereinskasse zu verdie-
nen. Wir freuen uns auf viele Ideen und bitten Euch bis zum 18.2.22 
auf uns zuzukommen. 
 
Euer Vorstand der Landfrauen 
 
 
Informationen zu allen unseren Veranstaltungen, die im Rah-
men des Bildungs- und Sozialwerkes des Landfrauenverbandes 
Südbaden stattfinden, finden sich auch auf unserer Homepage 
unter www.landfrauen-eichstetten.de 
 
Pilateskurs der Landfrauen!!! 
Noch zwei Plätze frei: 
Da wir aufgrund der Nachfrage zwei Kurse anbieten konnten, ist in 
den Pilates-Kurs mittwochs von 19.00 - 20.15 Uhr im Bürgersaal der 
Zehntscheuer noch der Einstieg möglich. Die verbleibenden Termi-
ne sind: 09.02, 16.02., 23.02., 09.03., 23.03., 30.03. und 06.04. 
Die Kursgebühr reduziert sich für die verbleibenden Einheiten auf 
56€ (Mitglieder) bzw. 70€ (Nicht-Mitglieder). Coronabedingte Vor-
aussetzung ist ein 2G+ - Status. Nachweis bitte mitbringen, sowie 
Matte, Decke evtl. kleines Kissen und eine FFP2 – Maske (fürs Bewe-
gen im Gebäude). 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Birthe Kullmer (Tel. 9129217). 
 
 

Generalversammlung 2022 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des 
Musikvereins Eichstetten e.V., 
liebe Eichstetterinnen und Eichstetter, 
zu unserer diesjährigen Generalversammlung am Freitag, den 
18.02.2022 um 20:00 Uhr in der evangelischen Kirche Eichstet-
ten laden wir recht herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsberichte
4. Rechenschaftsberichte
5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Vorschau 2022
10. Wünsche, Anträge, Verschiedenes
11. Schlussworte
 
Bitte denken Sie daran, dass Wünsche und Anträge bis zum 
11.02.2022 schriftlich bei der Vorsitzenden Kathrin Löffel, Sonnenstr. 
8, 79356 Eichstetten einzureichen sind. 
 
Die Generalversammlung des Musikvereins sowie der Bläserjugend 
werden parallel verlaufen. Herzliche Einladung auch an Euch – liebe 
Jungmusikerinnen und Jungmusiker – und Eure Eltern! 
 
Die Versammlung findet unter den aktuell geltenden Corona-Vor-
gaben statt (3G–Regelung; Maskenpflicht: Personen ab 18 Jahren 
FFP2-Masken, Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis einschließlich 
17 Jahren medizinische Maske). 
 
Es findet keine Bewirtung statt. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 
 
Kathrin Löffel, Tanja Meier, Patrick Rinklin 
Vorsitzende 
Musikverein Eichstetten e.V. 
 
 

NABU Kaiserstuhl

Am Sonntag, den 13. Februar, findet die Veranstaltung des NA-
BU-Kaiserstuhl „Wintergäste am Rhein, eine Wasservogelexkursion 
zu den Wintergästen aus dem hohem Norden“ statt. 
Die durch Herr Andreas Galli geleitete Exkursion wird ca. 2 - 3 Stun-
den dauern. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz beim Kiosk, hinterer Rhein-
damm in Weisweil. 
Der Obolus beträgt 5 Euro, für NABU Mitglieder 3 Euro, Kinder sind 
frei.
Um Anmeldung wegen Einhaltung der Corona-Regeln wird gebeten 
bei Andreas Galli, Tel.: 07662-8206

 

Vorschau 
Unsere Herrenmannschaften haben am 25.01.2022 wieder mit der 
Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen und folgende Spiele sind 
schon terminiert! 

Herren 
Sonntag 06.02.2022 
13:00 Uhr SC Eichstetten II - TV Köndringen II 
15:15 Uhr SC Eichstetten I - TV Köndringen I 
Sonntag 13.02.2022 
13:00 Uhr SC Eichstetten II - FC Denzlingen III 
15:15 Uhr SC Eichstetten I - FC Buchholz I 

Der komplette Vorbereitungsplan wurde auf unserer Homepage 
(www.sc-eichstetten.de) veröffentlicht. 
 Unsere Frauenmannschaft hat wieder mit der Vorbereitung auf die 
Rückrunde begonnen und folgendes Spiel ist schon terminiert! 

Frauen 
Samstag 19.02.2022 
17:00 Uhr SC Eichstetten - SG Au Wittnau II 
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Jugend 
Samstag 05.02.2022 
10:00 Uhr D2 SC Eichstetten 2 – FC Emmendingen 2 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
11:15 Uhr D1 SC Eichstetten – FC Emmendingen 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
13:00 Uhr B-Jugend FC Fenzlingen - SG Eichstetten 
  Spielort: Sportplatz Denzlingen 
17:30 Uhr C1 SG Bötzingen –JFV Tuniberg 
  Spielort: Sportplatz Bötzingen 
Sonntag 07.02.2022 
17:30 Uhr C2 SG Bötzingen 2 – Tus Königschaffhausen 2 
  Spielort: Sportplatz Gottenheim 
Kurzfristige Spielverlegungen oder Absagen werden auf unserer 
Homepage (www.sc-eichstetten.de) bekanntgegeben 

Ergebnisse 
Herren 
SC Eichstetten I - SG Hecklingen/Malterdingen I  0:13 
Jugend 
C2 JFV Tuniberg 2 – SG Bötzingen 2  8:2 
C2 SG Kenzingen 2 – SG Bötzingen 2  3:2 

Luca-App auf dem Sportplatz
Liebe Besucher/Innen unserer Sportanlage, zur Kontaktnachverfol-
gung verwenden wir die Luca-App. Bei Betreten des Sportgeländes 
bitten wir Sie deshalb, den am Eingang ausgehängten QR-Code mit 
Ihrer Luca-App zu scannen. Der Check-in erfolgt dann automatisch. 
Nach Verlassen des Geländes einfach über die App auschecken und 
fertig. Wir werben sehr für die kostenlose Luca-App, da künftig pa-
pierlos und schnell auf dem Gelände eingecheckt werden kann. Es 
wird auch weiterhin möglich sein mit den ausgefüllten Formularen 
aus Papier unser Sportgelände zu besuchen.
Wir bedanken uns für Eure Unterstützung!
 
Corona Verordnung ab 28.01.2022
Seit Freitag, 28. Januar 2022, gilt in Baden-Württemberg wieder das 
Stufensystem der Corona-Verordnung – wir befinden uns in der 
Alarmstufe I. War für den Zutritt zu geschlossenen Räumen in der 
Alarmstufe II ein 2G-Plus-Nachweis erforderlich, genügt laut der 
Corona-Verordnung Sport in der Alarmstufe I ein 2G-Nachweis – 
sowohl für die Sportler*innen und das Funktionspersonal, als auch 
für die Zuschauer*innen. In geschlossenen Räumen gilt abseits des 
Sporttreibens weiterhin Maskenpflicht (FFP2 für über 18-Jährige), 
sowie im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5m nicht zuverläs-
sig eingehalten werden kann.

Ausnahmen für Kinder, Schüler*innen und Beschäftigte
Unangetastet bleiben die Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren und 
Schüler*innen unter 18 Jahren. Für sie genügt ein Nachweis über das 
Alter, Schülerausweis oder ähnliches Dokument. Lediglich in den Fe-
rien müssen nicht-immunisierte Schüler*innen zwischen 6 und 18 
Jahren einen Schnelltest vorlegen, wenn sie Sport in geschlossenen 
Räumen ausüben möchten.
Beschäftigte und Selbständige profitieren weiterhin von den Son-
derregelungen im Sinne der Arbeitsschutzvorschriften. Dabei ist 
es unerheblich, ob es sich um Sportler*innen, Trainer*innen, Me-
dienvertreter*innen oder weitere Beteiligte handelt. Für sie gilt die 
3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet per Antigen-Schnell-
test oder PCR-Test).

Zuschauer-Kapazitäten und weitere Details
Angepasst wurden in der neuen Corona-Verordnung die Kapazitä-
ten bei Veranstaltungen wie Fußballspielen. Im Freien gilt: Maximal 
50 Prozent Auslastung bis zu 3.000 Zuschauer*innen (bei Anwen-
dung der 2G-Regelung) oder optional bis zu 6.000 Zuschauer*innen 
(bei Anwendung der 2G-Plus-Regelung). Bei mehr als 500 Zuschau-
er*innen müssen feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden, maxi-
mal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein.
Unverändert wird von den BW-Verbänden angestrebt, den Spielbe-
trieb wie geplant wieder aufzunehmen – unter den jeweiligen Be-
dingungen der Corona-Verordnungen

Sportclub Eichstetten
Abt. Jugend

Vorstellung des Jugendvorstandes  
SC Eichstetten 
Der erste JV wurde im Jahre 2011 gegründet für die Arbeit im Kinder 
und Jugendbereich Fußball des SCE. Der zurzeit amtierende Jugend 
Vorstand des SC Eichstetten setzt sich aus 6 gewählten Mitgliedern 
zusammen, die nachfolgend vorgestellt werden. Wir treffen uns 
einmal im Monat als Vorstand, um aktuell anstehende Themen zu 
besprechen, welche dann anschließend mit den Trainerinnen und 
Trainer erweitert wird. In der jetzigen Zeit war es nicht möglich sich 
im Vereinsheim zu treffen, sodass Videokonferenzen einberufen wur-
den! 

 Wie auf dem Bild zu sehen ist: 
Patrick Meier der amtierende Jugendleiter und zugleich Bindeglied 
JV zum Hauptvorstand des SC Eichstetten. 
Georg Berger kümmert sich u.a. um die Jugendkasse (Finanzen) und 
ist Ansprechpartner bei Fragen A/B Jugend U19/U17. 
Manuela Trosien entfaltet sich im Eventorganisationsbereich und 
kann im Jugendbereich C/D Jugend U15/U13 Auskunft geben. 
Natalie Schröter zeichnet sich in der Organisation zu Themen im Ju-
gendbereich aus, Personal/Spielbetrieb und als Ansprechpartner der 
G/F/E Jugend, also U11/U9/U7 Spielerinnen und Spieler. 
Melanie Schröter ist unsere Schriftführerin und kennt sich im Mäd-
chenbereich aus, B/C Mädels U17/U15. 
Uwe Knorr ist verantwortlich zum Thema Medien und der Öffentlich-
keitsarbeit im Kinder und Jugendbereich des SC Eichstetten. 
 
Hier sind nur einige Arbeitsbereiche im JV genannt, die die Mitglie-
der ausüben. 
 
Und wer Interesse hat uns 6 tatkräftig zu unterstützen, also Mitglied 
im Jugendvorstand des SC Eichstetten zu werden, dann sprecht Pa-
trick Meier oder ein anderes Mitglied an! Gerne geben wir Euch/Dir 
einen Einblick in unsere Kinder und Jugendarbeit! 

i.A. JV Uwe Knorr
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Generalversammlung 2022 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Trachtengruppe Eichstet-
ten, 
die Vorstandschaft der Trachtengruppe Eichstetten hat beschlossen, 
die im Terminkalender 2022 für Sonntag, 20.02.2022 angekündigte 
Generalversammlung der Trachtengruppe Eichstetten zu diesem 
Termin nicht durchzuführen. Die derzeitigen hohen Fallzahlen und 
die dadurch entstehenden Einschränkungen sowie Zugangsbe-
schränkungen haben uns zu diesem Schritt bewogen. 
Wir hoffen, zu einem etwas späteren Zeitpunkt wieder niedrigere In-
zidenzen und dadurch weniger Einschränkungen für die Durchfüh-
rung zu haben, um die Generalversammlung in nahezu gewohnter 
Form durchzuführen. 
Über den neuen Termin werden wir rechtzeitig informieren. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, bitte bleiben Sie gesund. 
 
Werner Müller 
Vorsitzender 
 
 

INFORMATIONEN AUS DEN 
NACHBARGEMEINDEN

Naturgarten Kaiserstuhl 
ONLINE-UMFRAGE zur Weiterentwicklung des Tourismus am 
Kaiserstuhl und Tuniberg 
Helfen Sie mit! Positionierungsprozess der Naturgarten Kaiser-
stuhl GmbH startet mit umfrage 
Der verstärkte Wettbewerb steigert die Bedeutung strategischer Po-
sitionierung und Profilierung im Destinationsmanagement. Deshalb 
startet die Naturgarten Kaiserstuhl GmbH eine Umfrage und benö-
tigt dabei die Unterstützung der hiesigen Bevölkerung. 
Die Befragung läuft bis zum 28. Februar 2022, dauert etwa 15 Minu-
ten und steht online zur Verfügung unter: https://www.surveymon-
key.de/r/naturgarten-kaiserstuhl. Helfen Sie mit, wir freuen uns über 
jede Unterstützung! 
Die Erarbeitung der Positionierung umfasst im nächsten Schritt 
dann die Einbindung der lokalen Bevölkerung aus Tourismus, Wein-
wirtschaft, Politik, Partner und Leistungsträger im Rahmen von 
Workshops. Wer Interesse hat daran mitzuwirken, meldet sich bitte 
unter Tel. 07667 906850 oder eMail info@kaiserlich-geniessen.de an 
(Die Plätze sind limitiert). 
 

 

TTC Nimburg -aktuell-  
Einladung zum Tischtennis-Probetraining 
Ab Mitte Februar veranstaltet der Tischtennis Club Nimburg unter 
Einhaltung der gültigen Regelungen der Corona-Sport-Verordnung 
in der Sporthalle Nimburg immer freitags von 17 Uhr bis 18 Uhr ein 
Tischtennis-Probetraining für alle Jungen und Mädchen ab 6 Jahren. 
 
Die Kinder können an diesem Training mit viel Spaß einmal die 
Sportart Tischtennis kennen lernen. Natürlich ist die Begleitung der 
Kinder gerne dazu eingeladen, separat an einer Tischtennisplatte 
mitzuspielen. Mit dabei sind auch die Trainer und ein Jugendlicher 
unserer Nachwuchsabteilung. Mitgebracht werden muss außer Lust 
auf Tischtennis nur Sportbekleidung und was zum Trinken. Auch für 
alle, die noch nicht über die Platte schauen können, stellen wir die 
richtigen Möglichkeiten bereit. Schläger und alle anderen Materia-
lien werden zur Verfügung gestellt. Das Probetraining ist kostenlos! 
Bittet meldet Euch bei Yvonne Keller 0176/24313443 oder Stefan 
Wunderle unter 0152/31810834 an. Wir freuen uns auf Euch. 

SONSTIGES

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:
Plan B: Erziehungsrente
Manchmal verläuft das Leben nicht nach Plan. Erst glücklich in Fami-
lie und Beruf, dann geschieden und mit den Kindern allein zu Hause. 
Wenn dann auch noch der oder die Unterhaltszahlende stirbt, kann 
die Erziehungsrente der Rettungsanker sein. Denn diese Rente dient 
als Unterhaltsersatz und ermöglicht es damit, Kindererziehung wei-
terhin in den Vordergrund zu stellen. Das teilt die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg mit.
Um diese Rente zu erhalten, müssen Erziehende vor dem Tod ihres 
geschiedenen Ehepartners mindestens fünf Jahre beitragspflichtig 
versichert gewesen sein. Auch dürfen sie nicht erneut verheiratet 
sein. Dann wird die Rente gezahlt – und zwar in Höhe der eigenen 
Erwerbsminderungsrente. Denn für die Rentenhöhe der Erziehungs-
rente werden wie bei einer Erwerbsminderungsrente zusätzliche fik-
tive Zeiten berücksichtigt.
Längstens wird die Erziehungsrente gezahlt, bis das jüngste Kind 
18 Jahre alt ist. Aus dem Rentenkonto des verstorbenen Elternteils 
besteht gegebenenfalls zusätzlich noch Anspruch auf Waisenrente.
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Hinterbliebenenrente: 
Hilfe in schweren Zeiten«. Sie kann kostenlos unter der Telefonnum-
mer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt 
werden. Im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.
de steht die Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Ver-
fügung.
 

Agentur für Arbeit Freiburg 
Berufe in Uniform 
Am Donnerstag, 24. Februar, informieren Einstellungsberater der 
Bundeswehr, de rBundespolizei, des Polizeipräsidiums Freiburg und 
der Zollverwaltung über „Berufein Uniform“. Interessierte Jugendli-
che erfahren in Vorträgen und daran anschließenden Beratungen 
alles Wissenswerte zur Laufbahn bei Bundeswehr, Polizei oder Zoll. 
Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Berufsinformationszentrum 
der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Anmeldung erforderlich per E-Mail unter Freiburg.BIZ@
arbeitsagentur.de oder per Telefon unter 07612710-264. 
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REINIGUNGSKRAFT GESUCHT

Neues Zuhause gesucht
Liebe Hausbesitzer! Wegen Eigenbedarf suchen wir ein neues Zuhause 
zur Miete ab April 2022, gerne weiterhin in Eichstetten. Wir sind eine 
vierköpfige Familie (Kinder 2 und 4 J.) und wünschen uns 4 Zimmer und 
einen Garten oder direkten Zugang in die Natur. Die Wohnung oder das 
Haus können auch etwas älter sein, da wir handwerklich geschickt sind. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Ihre Familie Kearney, Tel.: 605 76 00

Eichstetten: Reben zu verp. / verk.
MT. 12 Ar  •  Mit Schlepper befahrbar.

Tel. 07663 29 51

MARTINA ARENZ-LÜTH

GEHEIMNISVOLLER BODENSEE – IM SOG DES TESTAMENTS
Anna, Studentin der Kunstgeschichte, hat ihrem Konstanzer Onkel Hubert auf dessen Sterbebett ein Versprechen ab-
genommen. Sie muss ein geheimnisvolles Rätsel entschlüsseln und einen verschollenen Beweis für eines der letzten 
Geheimnisse der Menschheit � nden. Und das, bevor dieser in die falschen Hände gerät. Erste entscheidende Hinweise und 
Symbole entdeckt sie in den Klosterkirchen von Salem, St. Gallen und Ottobeuren. Doch schon sehr bald sind Mitglieder 
einer mächtigen Geheimorganisation auf ihren Fersen. Eine rasante Verfolgungsjagd rund um den Bodensee bis nach 
Rom nimmt ihren Anfang. 

Spannung pur auf 416 Buchseiten!
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Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir suchen für unseren Auszubildenden  
und Familie gerne ab Mai eine  

4-Zimmer-Whg. 
von Freiburg bis zum Kaiserstuhl bis max. 1.600 Euro warm. 

Firma AHP Merkle GmbH
Gottenheim

Handynr.: 0178 217 53 92

Über 25 Jahre

Hausgeräte-Kundendienst
Telefon 0 76 65 / 93 90 18 7 - Fax 93 90 18 9

Günstiger Stundensatz, Fahrauslagen nur 8,00 €

Verkauf - Beratung - Service

AEG & Miele Vertragshändler
Reparaturen von Haushaltsgeräten aller Fabrikate

Manfred Hartmann & Michael 
Göhrig
Eschenweg 3
79232 March
Telefon 07665-9 39 01 87
Telefax 07665-9 39 01 89

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH  
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH auf dem 

Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig.

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 



Allgemeiner Notdienst
Polizeinotruf  110
Polizeiposten  Bötzingen 07663 6053-0
   Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Feuerwehrkommandant Mathias Meier 608465
Feuerwehrhaus 949349, Fax: 9129416

Deutsches Rotes Kreuz  Info@drk-eichstetten.de
Bereitschaft Eichstetten  4743
Claudia Hornecker

Strom: Netze BW GmbH
Störungsmeldestelle 0800 3629477
Regionalzentrum Rheinhausen

Wasser: 
Wassermeister M. Wiedemann 1862 oder 607140

Gas:  badenova AG & Co. KG

Störnummer:  0800 2767767

Unfallrettungsdienst und Krankentransport 
Notruf 112
Giftnotruf Zentrale 0761 19240
Krankentransport 0761 19222

Zahnarzt 0180 322255541
Auskunft bei DRK Freiburg 

Kinderärztlicher Notdienst 116 117

Tierärztlicher Notdienst 
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Haustierarzt.

Notfalldienst Ärzte  116 117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Baden-Württemberg
Am Wochenende und an Feiertagen
von 8.00 bis 8.00 Uhr
Nachts von 18.00 bis 8.00 Uhr
Mi. u. Fr. von 16.00 bis 8.00 Uhr

Soziale Dienste
Bürgergemeinschaft Eichstetten
Bürgerbüro Schwanenhof
Mo - Fr.:  09.00 - 12.00 Uhr  948686
Mo. abends: 16.30 – 18.00 Uhr Fax: 07663 912113

Kirchliche Sozialstation 
und Bürgergemeinschaft  07663-8969-263
Tagespflege im Schwanenhof 
Hauptstraße 32-34, 79356 Eichstetten

Migration und Integration 07663 / 9429595
derzeit nur telefonisch Mobil 0159 / 04370819

Beratungsstelle für ältere  
Menschen und deren Angehörige
Renate Brender, Dipl.-Sozialarbeiterin
Christiane Gehring, Dipl.-Sozialpädagogin
Hauptstraße 25 79268 Bötzingen
Beratung-senioren@gmx.de  07663-9148835

Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.
Häusliche Alten- und Krankenpflege, 
Hauswirtschaftliche Dienste  07663-8969-210
Hauptstraße 25 79268 Bötzingen 

Sprechstunde für Angehörige 
von Menschen mit Demenz
Frau Regina Schultis 07663-8969-260

Hospizdienst Eichstetten-Bötzingen-Gottenheim
Begleitung von Schwerkranken,  0160 96837846
Sterbenden u. deren Angehörigen 07663 3757

Fachstelle Kindertagespflege
Franziska Baur
kindertagesbetreuung@lkbh.de 0761-2187-2637

Telefonverzeichnis
Bürgermeisteramt
Zentrale 9323-0  gemeinde@eichstetten.de
Fax 9323-31 www.eichstetten.de 

Gudrun Ehret  ehret@eichstetten.de
Meldeamt 9323-11

Sybille Erschig  erschig@eichstetten.de
Meldeamt 9323-11
Steuern und Veranlagung -17

Sandra Kern kern@eichstetten.de
Standesamt, Friedhofsverwaltung  9323-13
Vorzimmer Bürgermeister

Michael Bruder  bruder@eichstetten.de
Bürgermeister  9323-13

Susanne Leschzinski  leschzinski@eichstetten.de
Infostelle/Bürgerservice,  9323-14
Fundbüro, Nachrichtenblatt

Lothar Höfflin  hoefflin@eichstetten.de
Soziales, Renten  9323-15

Katja Schöpflin  schoepflin@eichstetten.de
Projektstelle  9323-16

Ulrich Porsche  porsche@eichstetten.de
Hauptamtsleiter  9323-18

Giuliana Ivancic  ivancic@eichstetten.de
Liegenschaften und Vermietung  9323-19

Michael Hagin  bauen@eichstetten.de
Bauwesen 9323-25   

Dennis Dirner  dirner@eichstetten.de
Rechnungsamtsleiter 9323-20

Sonja Hagin  hagin@eichstetten.de
Gemeindekasse 9323-21

Thomas Fuß  jugendreferat@eichstetten.de
Jugendreferat 0171 7718412

Sprechstunden beim Bürgermeisteramt:
Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
Mo.  14.00 - 19.00 Uhr

Bauhof  bauhof@eichstetten.de
Dorfgraben 14 4341

Adolf-Gänshirt-Schule  3788
Offene Ganztagsbetreuung  ogb@eichstetten.de
Frau Michaela Krah  07663-91 29 35 0 /
Herr Thomas Fuß 0171 7718412
Jugendclub  99784
Ev. KiTa am Weinberg  2333
Kita Wunderland  wunderland@eichstetten.de
Kleinkindbetreuung  914061
Schulstr. 5 
Naturkindergarten am Breitenwegerhof
naturkindergarten@eichstetten.de
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Apotheken
Nacht- und Sonntagsdienst

Samstag, 05.02.2022: 
Adler-Apotheke in der March 
Tel.: 07665 - 93 05 16 
Dorfstr. 1, 79232 March, Breisgau (Hugstetten) 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
 
Sonntag, 06.02.2022: 
Apotheke am Gutshof Umkirch 
Tel.: 07665 - 5 16 26 
Hauptstr. 9, 79224 Umkirch 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
 
Montag, 07.02.2022: 
Apotheke am Rathaus Reute 
Tel.: 07641 - 91 29 12 
Hinter den Eichen 6, 79276 Reute, Breisgau 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 
 
Dienstag, 08.02.2022: 
Bären-Apotheke in der March 
Tel.: 07665 - 22 52 
Hauptstr. 39, 79232 March, Breisgau (Buchheim) 
Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
 
Mittwoch, 09.02.2022: 
Breisgau-Apotheke Breisach 
Tel.: 07667 - 75 37 
Vogesenstr. 2, 79206 Breisach am Rhein 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 
 
Donnerstag, 10.02.2022: 
St. Wendelin-Apotheke 
Tel.: 07668 - 58 12 
Farbgasse 10, 79291 Merdingen 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
 
Freitag, 11.02.2022: 
Franziskaner-Apotheke Oberrimsingen 
Tel.: 07664 - 40 87 14 
Großgasse 2, 79206 Breisach am Rhein 
(Oberrimsingen) 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 

Jugendbücherei Eichstetten
jugendbuecherei.eichstetten@t-online.de
derzeit geschlossen  07663-949112

Jugendmusikschule 
Mittlerer Breisgau

Vörstetter Straße 3, 79194 Gundelfingen
Postfach 1125, 0761 589891
 Fax. 0761 589893

Recyclinghof
Bruckmatten 31, Gewerbegebiet
Mittwoch von 18.30 bis 20.30 Uhr 
Annahme von Zeitungen/Zeitschriften, Papier, 
Pappe, Schrott, Kupfer, Messing, Gras- und Hecken-
schnitt, Elektrogeräte, Bildschirme, Fernsehgeräte

Recyclinghof Bötzingen  
Schlossmattenstraße 23
Öffnungszeiten:  Mi.  17.00 - 20.00 Uhr
  Samstag  9.00 - 14.00 Uhr

Annahme von Kühlschränken, 
Gras- und Heckenschnitt


